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RS OGH 1996/7/9 5Ob2171/96t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1996

Norm

ABGB §1073

EheG §81

GBG §9

Rechtssatz

Ist im Rahmen der Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens eine Ausgleichszahlung für eine Liegenschaft zu

leisten, so handelt es sich dabei nicht um einen Liegenschaftsverkauf und steht ein einverleibtes Vorkaufsrecht einer

Eigentumsübertragung nicht entgegen.
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